
Für den Transport von Waren, Arbeitsmitteln und handwerklichen 
Produkten werden Fahrzeuge eingesetzt. Innerbetrieblich handelt 
es sich dabei oft auch um Flurförderfahrzeuge wie z. B. Gabelstapler. 
Werden für den Straßentransport andere Fahrzeuge als Pkw 
genutzt, sind einige Regelungen des Verkehrs- und Güterkraftver-
kehrsrechts zu beachten.
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Berufskraftfahrerqualifizierung

Für die Führerscheinklassen C1/C1E, C und CE ist seit einigen Jahren eine 
umfangreiche Qualifizierung vorgesehen. Die Qualifizierung wird im Führer-
schein mit der Ziffer 95 eingetragen. Dann ist der Fahrer berechtigt, gewerb-
lich Güter zu befördern.

Für Handwerksbetriebe gibt es dazu eine Befreiung, die aber nur in einem 
ganz eng gesetzten Rahmen zulässig ist. Die Befreiung gilt, wenn

	■ Material oder Ausrüstung befördert werden, das der Fahrer zur Ausübung 
seines Berufes befördert und

	■ das Fahren nicht die Hauptbeschäftigung ist.

Werden z. B. gefertigte Möbel zum Kunden befördert und dort montiert oder 
in Betrieb genommen, greift die Ausnahme. Mitarbeiter oder Aushilfen, 
die nicht mit der handwerklichen Tätigkeit zu tun haben, müssen über die 
Qualifizierung verfügen.

Im Handwerk werden folgende Führerscheinklassen 
benötigt:

Klasse B:
	■ Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamt-

masse von nicht mehr als 3.500 kg
	■ Hänger mit max. 750 kg
	■ Hänger dürfen auch schwerer als 750 kg sein, 

dann darf das Gespann nicht schwerer als  
3.500 kg sein

Klasse BE:
	■ Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug 

der Klasse B und einem Anhänger
	■ zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf 3.500 

kg nicht übersteigen.

Hinweis: Fahrzeug und Anhänger dürfen bei Klasse 
BE also max. 7,49 t Gesamtmasse haben!

Klasse C1/C1E:
	■ Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamt-

masse von mehr als 3.500 kg, aber max. 7.500 kg
	■ Fahrzeugkombinationen, aus einem Zugfahrzeug 

der Klasse C1 und einem Anhänger oder Sattelan-
hänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 750 kg und

	■ einer zulässigen Gesamtmasse der Kombination 
von nicht mehr als 12.000 kg

Klasse C:
	■ Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamt-

masse von mehr als 3.500 kg

Klasse CE:
	■ Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahr-

zeug der Klasse C und Anhängern oder einem Sat-
telanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse 
von mehr als 750 kg bestehen

Führerscheinklassen
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Tachografenpflicht

Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Gesamt-
masse über 3.500 kg müssen mit einem Tachografen zur Aufzeichnung von 
Lenk- und Ruhezeiten ausgestattet sein. Zur Bedienung ist für jeden Fahrer 
eine Fahrerkarte, für den Unternehmer eine Unternehmerkarte sowie eine 
Software zum Auslesen und Speichern notwendig.

Für das Handwerk gibt es eine Ausnahme bei Fahrzeugen und Fahrzeug-
kombinationen bis 7.500 kg zulässiger Gesamtmasse.

Die Aufzeichnung ist nicht notwendig, wenn
	■ Material und Ausrüstung befördert werden, die der Mitarbeiter zur Aus-

übung seines Berufes benötigt.
	■ Nur Fahrten in einem Radius von 100 km um den Firmenstandort statt- 

finden.
	■ Das Lenken nicht die Haupttätigkeit des Fahrers ist  

(er muss als Handwerker beschäftigt sein).
	■ Das Fahrzeug nicht überwiegend als klassischer Gütertransport (z. B. 

Warenauslieferung) genutzt wird.

In bereits eingebaute Tachografen muss dann „Out of scope“ eingegeben 
werden. Bei Fahrzeugen, die dauerhaft unter die Ausnahmen fallen, darf auf 
den Einbau verzichtet werden. Das Vorhandensein einer Anhängerkupplung 
ist kein Indiz für das Nutzen des Tachografen.

Wird eine der oben genannten Bedingungen nicht eingehalten, muss der 
Tachograf benutzt werden und bei einer Kontrolle müssen die letzten 28 
Arbeitstage nachgewiesen werden. Schwierig ist daher die gemischte Nut-
zung, z. B. zwei Tage wird mit Tachografen gefahren, zwei Wochen ohne.

Keine Ausnahme gibt es bei Fahrzeugen/Fahrzeugkombinationen über
7.500 kg zulässiger Gesamtmasse. 

Hierbei ist noch zu beachten:
	■ die Fahrerkarten müssen spätestens alle 28 Tage ausgelesen werden,
	■ der Fahrzeugspeicher muss spätestens alle 90 Tage ausgelesen werden.
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Mautpflicht

Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer technisch zulässigen 
Gesamtmasse über 3.500 kg unterliegen der Mautpflicht. Davon betroffen 
sind alle Bundesstraßen und Autobahnen.

Die Mautpflicht ist abhängig von
	■ der Schadstoffklasse des Fahrzeugs
	■ der Achsenzahl
	■ der Lärmklasse
	■ den gefahrenen Kilometern

Für Handwerker gibt es eine Ausnahme, wenn das Zugfahrzeug über 3,5 t 
bis unter 7,5 t technisch zulässige Gesamtmasse (tzGm) beträgt und es sich 
um ein Fahrzeug oder eine Fahrzeugkombination handelt, die von Mitarbei-
tenden eines Handwerksbetriebs für eigene betriebliche Zwecke genutzt 
werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse darf nicht mit der zulässigen 
Gesamtmasse verwechselt werden. Dies betrifft hauptsächlich abgelas-
tete Fahrezuge. Weitere Ausnahmen bestehen nur in einem sehr kleinen 
Rahmen, z. B. für Winterdienstfahrzeuge. Alle Ausnahmen müssen bei Toll 
Collect registriert werden. 

Besteht eine Mautpflicht, ist der Einbau einer „On-Board-Unit“ sinnvoll, die 
sich beim Befahren von mautpflichtigen Strecken selbst einwählt. 
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Werkverkehr

Da durch den Handwerker in der Regel Material befördert wird, muss geklärt 
sein, ob dieses Material zur Erbringung der Dienstleistung notwendig ist 
oder ob eine Lieferung zum Kunden stattfindet.

Werden gewerbliche Transporte durchgeführt, gilt bei Fahrzeugen oder 
Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3.500 kg 
das Güterkraftverkehrsrecht.

Die meisten Handwerksunternehmen fahren im Werkverkehr.  
Dies bedeutet:

	■ Die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von 
ihm verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, hergestellt, erzeugt, gewon-
nen, bearbeitet oder instandgesetzt worden sein.

	■ Die Beförderung muss der Anlieferung der Güter zum Unternehmen, 
ihrem Versand vom Unternehmen, ihrer Verbringung innerhalb oder – 
zum Eigengebrauch – außerhalb des Unternehmens dienen.

	■ Die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen vom 
eigenen Personal des Unternehmens geführt werden oder von Personal, 
das dem Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur 
Verfügung gestellt worden ist.

	■ Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten 
Tätigkeit des Unternehmens darstellen.

Zusätzlich ist ein Eintrag in die Werkverkehrsdatei des Bundesamtes für 
Güterverkehr notwendig.

Halterpflicht des Unternehmers

Stellt der Unternehmer den Mitarbeitern Fahrzeuge zur Verfügung, muss er 
sich vergewissern, dass neben der Funktionstüchtigkeit des Fahrzeugs der 
Fahrer auch die entsprechende Fahrerlaubnis besitzt. In der Regel kann dies 
durch eine halbjährliche Führerscheinkontrolle erfüllt werden.

Innerbetrieblicher Transport

Für den Transport im Betrieb oder auf dem Betriebsgelände werden häufig 
Gabelstapler eingesetzt.

Wer einen Gabelstapler bedienen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt 
sein, vom Unternehmer dazu schriftlich beauftragt werden und über eine 
entsprechende Ausbildung verfügen. 
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